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Liebe Leser*innen,   

der vorliegende Jahresbericht bietet Ihnen einen Einblick in die Tätigkeiten des Vereins 
„Frauen helfen Frauen Starnberg e.V.“, u.a. der Beratungsstelle Frauennotruf im Landkreis 
Starnberg. 

Der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern, der 
Arbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe in Bayern (FiB) sowie im Bundesverband 
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff). 
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Vorwort 

Sexualisierte Gewalt in der Kindheit zu erleben, gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die 

ein Mensch machen kann. Ein Mensch, der sexualisierte Gewalt erfahren hat, ist ein Leben 

lang dadurch geprägt. Diese Erfahrungen wirken sich auf jeden Bereich seines Selbst aus und 

beeinflussen ihn in allen seinem Tun und Handeln. Doch sprechen darüber, tun die wenigsten.  

Einige können es nicht, da sie nicht mehr am Leben sind. Die Verletzungen der Seele und die 

traumatischen Belastungen haben dazu geführt, dass sie ihr Leben als nicht lebenswert 

empfinden und es selbst beenden.  

Die anderen – die Überlebendenden – führen es weiter. Sie versuchen, damit zurecht zu 

kommen und ihr Leben zu leben. Sie haben vielleicht in einer Therapie darüber sprechen 

gelernt und dadurch etwas bewältigen können. Sie kennen aber auch das Gefühl alleine und 

ohnmächtig zu sein. Viele aber schweigen und erfahren keine Anerkennung ihres Leides. 

Die mediale Berichterstattung zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Kindern“ beschränkt sich 

oft auf die Täter, die Tatorte, die Zahlen, Daten, Fakten. Wie es den Überlebenden geht, bleibt 

oft unausgesprochen. 

Sich journalistisch mit den menschlichen Abgründen zu beschäftigen, ist eine Herausforderung 

und erfordert Mut. Sich mit den Überlebenden zu beschäftigen, braucht zudem Empathie und 

Einfühlungsvermögen. Darüber zu sprechen, braucht manchmal ein Leben lang und Mut. 

Im Sommer 2020 hat eine unserer Klientinnen diesen Mut aufgebracht, über Ihre 

Gewalterfahrungen in der Kindheit zu berichten. Sie hat mit einer Journalistin im geschützten 

Raum unserer Beratungsstelle gesprochen. Sie wollte mit ihrem Namen und ihrem Gesicht in 

der Zeitung stehen und die Scham endlich überwinden.  

Herausgekommen ist der Artikel „Ich will mich nicht länger schämen“, der andere Überlebende 

ermutigen will, nicht länger zu schweigen. Wir haben viel positive Resonanz drauf erhalten. Ihr 

richtiger Name, sowie ihr Gesicht durfte nicht veröffentlicht werden. Die Rechtsabteilung der 

Zeitung hatte zu große Bedenken, verklagt zu werden, da der Fall juristisch nicht aufgearbeitet 

ist.  

Ob unsere Klientin erneut mit einer Journalist*in sprechen würde, ist zweifelhaft. Die 

Ohnmacht und Enttäuschung sind zu groß, dass andere über ihren Willen hinweg entschieden 

haben, ein Pseudonym zu verwenden. Doch hat sie großen Mut bewiesen und kann sehr stolz 

auf sich sein. Frau M. kommt immer noch regelmäßig zu uns nach Herrsching, sie liebt den 

Ammersee und die Berge. Die Gewalterfahrungen aus der Vergangenheit haben ihr Leben 

geprägt, aber sie fühlt sich nicht mehr als Opfer. Sie ist viel mehr als das, sie ist eine starke, 

lebensbejahende und ungebrochene Frau.  
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Bericht der Vorstandschaft 

Unser letzter Jahresbericht endete mit der Aussicht auf ein finanziell knappes Jahr durch die 

neue Förderrichtlinie des Sozialministeriums. Da sie sehr spät verabschiedet wurde, konnten 

wir keine entsprechende Erhöhung der Zuschüsse vom Landkreis Starnberg erwarten. 

Wir haben aber dennoch die Vorgaben der neuen Richtlinie bis Februar umgesetzt, d.h. zwei 

weitere Teilzeitmitarbeiterinnen eingestellt. Eine der beiden Neuen hat aber leider die Stelle 

nicht angetreten..., das war rückblickend gesehen für uns ein finanzieller Vorteil.  

...denn dann kam Corona! 

Unsere finanzielle Situation hat sich durch die Corona-Pandemie entspannt. Das 

Sozialministerium hat die sehr kurze Übergangsfrist bis Ende 2020 verlängert. Wir konnten die 

fehlende Mitarbeiterin zu einem späteren Zeitpunkt einstellen. Zusätzlich gab es öffentliche 

Zuschüsse für die digitale Ausstattung des Büros, die auch das mobile Arbeiten erleichtert. 

Die Aufmerksamkeit für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, wurde durch zahlreiche 

Beiträge in der Presse erhöht. Wir haben uns verstärkt durch Anzeigen und Artikel 

präsentieren können. Auch dadurch erhielten wir zusätzliche Spenden. Vielen Dank dafür! 

Die Pandemie ist sicherlich für die Menschheit und insbesondere für Frauen und deren Kinder, 

die von Gewalt betroffen sind, eine zusätzliche Belastung, die auch noch 2021 anhält. Unsere 

Beraterinnen konnten weniger persönlichen Kontakte anbieten, es gab hauptsächlich 

telefonische Unterstützung. Die gute Idee des „walk & talk“ allerdings machte persönliche 

Beratung im Freien möglich. 

Im Juli haben wir unsere Mitgliederversammlung 2020 mit Vorstandswahl durchführt. Wir 

hatten den großen Raum in der Indienhilfe in Herrsching gebucht, damit die Abstandsregeln 

eingehalten werden konnten.  

Wir wurden für weitere zwei Jahre wiedergewählt. 

 

 
 

Ursel Wrede und Liesel Baumann  
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Beratung und Krisenintervention 

Wir bieten Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder durch zeitnahe 

telefonische, persönliche sowie E-Mail-Beratung an. Ebenfalls können sich Angehörige und 

Bezugspersonen sowie private und professionelle Helfer*innen an uns wenden. Die Beratung 

ist vertraulich, kostenlos und auf Wunsch anonym. 

Das Angebot der Beratungsstelle umfasst Krisenintervention, Stabilisierung und 

psychosoziale Beratung bei 

• physischer Gewalt 

• psychischer Gewalt 

• ökonomischer Gewalt 

• sexualisierter Gewalt 

• (sexualisierten) Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend 

• sexueller Belästigung 

• Stalking 

Je nach Anliegen kann ein Beratungskontakt einmalig sein oder über einen längeren Zeitraum 

gehen. Sich jemandem anzuvertrauen und nach Unterstützung zu fragen, kostet Mut und 

Überwindung. Viele Frauen schämen sich für das, was ihnen ihr/e (Ex-) Partner*in, ein/e 

Arbeitskolleg*in oder ein Familienmitglied angetan hat. Durch die Gewalterfahrungen im 

Lebensverlauf verlieren Frauen oft an Selbstbewusstsein und -vertrauen, sich aus eigener 

Kraft aus dem Gewaltkreislauf befreien zu können. 

Nach einer (akuten) Gewalterfahrung fällt es einer betroffenen Frau oft schwer, wieder 

handlungsfähig zu werden. Ihr weiteres Vorgehen zu strukturieren und Entscheidungen zu 

treffen, ist für viele sehr schwierig. Einen großen Stellenwert der Beratungsarbeit nimmt der 

Beziehungsaufbau und die Stabilisierung der Frauen ein. Schutz und Sicherheit der 

Betroffenen stehen immer an erster Stelle. Im Rahmen des Beratungsprozesses wird 

gemeinsam mit der Frau der weitere Hilfebedarf geklärt und ggf. Kontakt zu anderen 

Fachdiensten aufgenommen bzw. vermittelt. 

 Konkret bieten wir u.a.  

• über juristische Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes zu informieren 

• bei der Entscheidungsfindung bezüglich einer Anzeige zu unterstützen 

• im Kontakt zu Behörden und Ämtern zu unterstützen 

• stabilisierende Begleitung zu Polizei, Anwält*innen, Amtsgericht u.a. 

• bei der Entscheidungsfindung in Trennungsfragen zu unterstützen   

• psychosoziale Prozessbegleitung für verletzte Zeuginnen im Strafverfahren 

• traumazentrierte Hilfe bei der Aufarbeitung der Gewalterfahrung 

• Hilfe bei der Suche nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten  

Ziel unserer Arbeit ist, die Frau in die Lage zu versetzen, ein selbstbestimmtes, gewaltfreies 

Leben zu führen. Dazu gehört es, die Frau zu stabilisieren, sie bei der Distanzierung vom 

Erlebten zu unterstützen und ihr beim Entwickeln neuer Perspektiven zu helfen. Wir haben 

den Ansatz, die betroffene Frau ist die Expertin ihres Lebens. 

Bezugspersonen, wie z.B. die Tochter oder der/die Freund*in einer betroffenen Frau, sind oft 

unsicher, wie sie sich verhalten sollen oder welche Hilfe sie der Betroffenen anbieten können. 
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Abgestimmt auf die jeweilige Situation wird geklärt, welche Verhaltensweisen sowohl für die 

Bezugsperson selbst, als auch für die Betroffene unterstützend sind. 

Auch professionellen Helfer*innen aus den medizinischen, pädagogischen und anderen 

Bereichen, die in ihrem Arbeitskontext mit Fällen häuslicher oder sexualisierter Gewalt 

konfrontiert werden, bieten wir Unterstützung für das weitere Vorgehen. 

Beratung von Kindern und Jugendlichen 

Kinder, die Gewalt im häuslichen Umfeld direkt oder indirekt miterleben, sind immer auch 

selbst betroffen. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Übt ein Elternteil Gewalt gegen den 

anderen aus, erleben Kinder dies als sehr bedrohlich und fühlen sich häufig hilflos und 

ohnmächtig. Das kindliche Vertrauen und ihr Sicherheits- und Schutzbedürfnis werden 

erschüttert. Sie können in ihren Fähigkeiten eingeschränkt werden und an Selbstbewusstsein 

verlieren. Das kann sich erheblich auf ihre weitere Entwicklung auswirken.  

Wir unterstützen Kinder gewaltbetroffener Frauen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. Wir 

bieten u.a.:  

• altersgerechte Informationen über Häusliche Gewalt und deren Auswirkungen 

• Ängste, Sorgen und Bedürfnisse können angesprochen werden  

• Entlastung bei Schuld- und Schamgefühlen  

• Hilfe zur Bewältigung herausfordernder Situationen 

• Erarbeitung eines „Notfallkoffers“ 

• Hilfe bei der Suche nach weiterführenden Unterstützungsmöglichkeiten 

Bei der Beratung von betroffenen Frauen haben wir die Kinder immer im Blick und bieten 

Unterstützung an.  

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 

Seit 2013 gibt es ergänzend zu unseren Angeboten das bundesweite Hilfetelefon Gewalt 

gegen Frauen. Es ist 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr unter 08000-116 016 oder via Online-

Beratung erreichbar. Die Beratung erfolgt vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch anonym. 

Anrufer*innen können sich bei Bedarf in einer von 17 Sprachen durch Zuschaltung einer/s 

Übersetzer*in oder online in Gebärdensprache beraten lassen. Das Hilfetelefon Gewalt gegen 

Frauen hat eine Lotsenfunktion und vermittelt ins regionale Frauenunterstützungssystem. Eine 

verlässliche Aussage zur Zahl, wie viele Frauen über das bundesweite Hilfetelefon für Frauen 

an uns vermittelt wurden, ist nicht zu treffen. Eine Abfrage über welchen Zugangsweg die 

Ratsuchende zu uns kommt, ist nicht immer möglich. Es sind jedoch sehr wenige Frauen. Laut 

unserer Zählung waren es lediglich zwei Personen. 

Angebot von Rechtsberatung 

Dieses Jahr haben fünf unserer Klientinnen das Angebot der Rechtsberatung genutzt. Wir 

kooperieren seit mehreren Jahren mit der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

Dr. jur. Eva Schönberger. Sie steht telefonisch für eine 15-minütige allgemeine 

Rechtsberatung im Ehe- und Familienrecht zur Verfügung. 

Frau Dr. Schönberger beantwortet fachkundig familienrechtliche Fragen und gibt erste 

allgemeine Informationen. Dies hilft den Klientinnen ihre rechtliche Situation besser 

einzuschätzen und zu verstehen. Über das Angebot der Rechtsberatung können sich Frauen 

über unsere Homepage informieren, die Terminvereinbarung erfolgt über die Beratungsstelle. 
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Beratung mit Übersetzer*innen  

Für die Beratung von Frauen mit wenig Deutschkenntnissen ziehen wir eine/n Dolmetscher*in 

oder eine/n Sprach- und Kulturmittler*in hinzu. Die finanziellen Mittel hierfür stammen vom 

Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie aus Eigenmitteln.  

Ebenfalls können wir den telefonischen Dolmetscher-Service LingaTel nutzen. Für die 

Beratung von betroffenen Frauen stehen Dolmetscher*innen in den Sprachen albanisch, 

amharisch, arabisch, bosnisch/serbisch/kroatisch, bulgarisch, französisch, italienisch, 

persisch, polnisch, rumänisch, russisch, spanisch, türkisch und vietnamesisch zur Verfügung.  

Im Jahr 2020 fanden insgesamt acht Beratungen und/oder Begleitungen mit Unterstützung 

einer/m Übersetzer*in statt. 

Psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren 

Seit Januar 2017 besteht für Opfer von schweren Gewalt- und Sexualstraftaten nach § 406g 

StPO ein Rechtsanspruch auf gerichtliche Beiordnung einer psychosozialen 

Prozessbegleitung (PSPB). Dies ist eine besondere Form der Zeugenbegleitung. Wir bieten 

diese Begleitung für verletzte Zeuginnen über das gesamte Verfahren an, d.h. bereits vor einer 

Anzeige können sich betroffene Frauen an die Beratungsstelle wenden.  

Während eines Strafverfahrens vermittelt die psychosoziale Prozessbegleiterin den 

Betroffenen Information und schafft dadurch Sicherheit und Orientierung. Die Belastungen und 

Ängste, die ein Strafprozess mit sich bringt, sollen möglichst geringgehalten werden. Die 

psychosoziale Prozessbegleiterin bereitet die Betroffenen auf die Verhandlung vor und betreut 

sie vor, während und nach der Gerichtsverhandlung. Die Begleitung hat keine rechtliche oder 

rechtsvertretende Funktion und ersetzt keine psychosoziale Beratung oder Therapie. 

Gespräche über den zur Verhandlung stehenden Sachverhalt sind ausgeschlossen. Die PSPB 

wurde sechsmal gerichtlich beigeordnet, vier Klientinnen wurden im Ermittlungsverfahren 

begleitet, Hauptverhandlung fand 2020 keine statt. Die Verfahren der Klientinnen wurden am 

Amtsgericht München und am Landgericht München I verhandelt. 

Interventionsstelle STA 

Die Interventionsstelle STA besteht seit März 2011. Was als Pilotprojekt startete, ist zu einem 

festen Angebot geworden. Eine Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord 

und Frauen helfen Frauen Starnberg ermöglicht, dass wir mit den hiesigen Polizeiinspektionen 

(PI) dafür zusammenarbeiten. Die ersten drei Jahre waren die PI Herrsching und Germering 

beteiligt, im März 2014 kamen die PI Gauting und Starnberg hinzu. Somit sind alle 

Polizeidienststellen im Landkreis Starnberg eingebunden. 

Seit August 2015 wird die Interventionsstelle STA zu 80 % durch das Bayerische 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales finanziell gefördert. 10 % der Kosten werden 

durch einen Zuschuss des Landkreises Starnberg gedeckt. Im Jahr 2020 erhielten wir 25 Fax-

Übermittlungen von den Polizeiinspektionen. Im Rahmen der pro-aktiven Beratung fanden 33 

telefonische und 5 persönliche Beratungen statt. Des Weiteren erfolgten drei Begleitungen 

zum Amtsgericht Starnberg zur Antragsstellung nach dem Gewaltschutzgesetz, eine zur 

Vernehmung bei der Kriminalpolizei in München, sowie eine aufsuchende Beratung bei einer 

betroffenen Frau und deren Kindern. In 16 Fällen lebten minderjährige Kinder im Haushalt, 

insgesamt waren 30 Kinder Mitbetroffene der Gewalt im häuslichen Umfeld. 

Ausführliche Informationen gibt ein gesonderter Sachbericht der Interventionsstelle STA. 
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Rückblick 2020 

Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen 
 

 

Wie schon in den letzten beiden Jahren 

stellte uns die Gemeinde Herrsching 

rund um den Weltfrauentag am 8. März 

2020 ihre Plakatwand, die sich 

gegenüber des Herrschinger 

Rathauses befindet, kostenfrei zur 

Verfügung. 

 

Das Angebot, weiterhin die Plakatwand 

nutzen zu dürfen, da aufgrund der 

Corona-Pandemie keine Veranstaltun-

gen beworben wurden, nahmen wir 

gerne an. Vielen Dank dafür! 

 

 
Mit Beginn der Corona-Pandemie haben wir ein 

Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept entwickelt, und 

die Räumlichkeiten so gestaltet, dass wir weiter vor Ort 

arbeiten konnten. 

Überwiegend fanden telefonische Beratung statt, in 

Ausnahmefällen boten wir persönliche Beratungstermine 

an. Die Begleitungen zum Amtsgericht Starnberg und die 

psychosoziale Prozessbegleitung zu den Gerichten in 

München fanden normal statt. Das „walk & talk“- Angebot 

an der frischen Luft wurde zudem gerne von Klientinnen 

genutzt.  

 

 

Um auf unser Beratungsangebot - auch während der Pandemie hinzuweisen - haben wir im 

April 2020 Anzeigen im Kreisboten Starnberg und in der Süddeutschen Zeitung auf der 

Sonderseite ”Wir sind für Sie da!” geschaltet.  

 

Ebenfalls im April 2020 beteiligten wir uns 

an der bundesweiten Aktion „Zuhause 

nicht sicher? Stärker-als-gewalt.de“, die 

Bundesfrauenministerin Dr. Franziska 

Giffey in Kooperation mit etlichen 

Supermärkten und Discountern ins Leben 

gerufen hat. Diese Initiative soll ein 

Zeichen gegen Häusliche Gewalt setzen. 

Neben Betroffenen richtet sie sich an alle, 

die helfen und unterstützen wollen.  

Weitere Infos unter: https://staerker-als-

gewalt.de. 

 

https://staerker-als-gewalt.de/
https://staerker-als-gewalt.de/
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Im Landkreis Starnberg sprachen wir verschiedene Besitzer*innen des Einzelhandels an, die 

sich an der Aktion beteiligten. In Feldafing, Gilching, Herrsching, Starnberg und Tutzing hing 

das Plakat aus in z.B. Apotheken, Bekleidungsgeschäften, Kaffee-Rösterei, Teeläden. 

 

 

 

 

Am 29. Juli 2020 fand die 

Mitgliederversammlung mit 

Vorstandswahl statt in den 

Räumlichkeiten der Indien-

hilfe  

Liesel Baumann und Ursel 

Wrede wurden einstimmig 

für weitere zwei Jahre 

wiedergewählt. Wir freuen 

uns sehr darüber! 

 

 

 

 

 

 

Zum vierzehnten Mal fand das Fünf Seen Filmfestival (fsff) von 26.08 - 09.09.2020 im 

Landkreis Starnberg statt. Im Rahmen des Festivals wurde unsere Arbeit durch den Festival-

Leiter Mathias Hellweg vorgestellt. Frauen helfen Frauen Starnberg übernahm die Film-

Patenschaft für den Film “Walchensee Forever”, der viermal in den Breitband-Kinos gezeigt 

wurde. Die Geschichte dreier Frauen einer Gastwirtinnenfamilie, über ein Jahrhundert hinweg 

wird erzählt. Der Film beschäftigt sich mit den Themen Heimat, Herkunft und was am Ende 

wirklich zählt. 

 

 

 

Die Regisseurin Janna Ji 

Wonders mit ihrer Tochter und 

Mutter (Mitte) zusammen mit den 

Vorstandsfrauen Ursel Wrede 

und Liesel Baumann.  

Der Film „Walchensee Forever“ 

gewann den fsff- Publikumspreis 

2020. 

 

 

 

 

Foto: fsff   
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Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November 2020, fand 

zum dritten Mal die Bäckertüten-Aktion zusammen mit der Bäcker-Innung im Landkreis 

Starnberg und der Gleichstellungsstelle des Landratsamts Starnberg statt. Die 

Schirmherrschaft übernahm Landrat Stefan Frey. Acht Bäckereien und deren Filialen 

beteiligten sich vom 21.-30.11.2020 daran und packten ihre Backwaren in Aktionstüten, die 

mit dem Slogan “Gewalt kommt nicht in die Tüte! ... weder in der Familie, noch im sozialen 

Umfeld. Schau´hin! Tu´was!”, bedruckt waren.  

Die Aktionstüten sollen Betroffene über Hilfsmöglichkeiten informieren, sowie Angehörige und 

Freund*innen ermutigen, Hilfe anzubieten und sich solidarisch zu zeigen. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordula Trapp, Landrat 

Stefan Frey, Obermeister 

Bäcker-Innung Wilhelm 

Boneberger, und die 

Gleichstellungsbeauftragte 

Sophie von Wiedersperg 

beim Pressetermin in 

Gilching. 

 

 
Foto: LRA STA 

 

 

Wir beteiligten uns an der Fahnenaktion der Menschenrechtsorganisation “Terre des Femmes” 

zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2020. Mit dem Zeigen 

der Fahne wollen wir die Solidarität mit betroffenen Frauen sichtbar machen. 
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Ende November 2020 starteten wir das „Projekt Außensprechstunden“ im Landkreis 

Starnberg. Schnell hatten wir vier Kooperationspartner*innen gefunden, die ihre 

Räumlichkeiten kostengünstig bzw. -frei zur Verfügung stellen. Somit können wir Betroffenen 

eine wohnortnahe Beratung ermöglichen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gautinger Anzeiger, 18.11.2020 

 

 

 

 

 
Im Dezember 2020 nahmen wir an der Ausstellung 

„Internationaler Tag des Ehrenamts“ teil. Auf einem 

Plakat warben wir für die ehrenamtliche Mitarbeit in 

unserem Verein. Die Ausstellung, die im Foyer der 

Kreissparkasse in Starnberg stattfand, musste 

aufgrund des 2. Lockdowns Mitte des Monats 

beendet werden. 
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Finanzielle Unterstützung 

Das Jahr 2020 begann mit einer schönen Nachricht – wir erhielten im Januar 2020 eine 

Spende des Zonta Clubs Fünf-Seen-Land. Im Rahmen eines Clubabends wurde uns ein 

Scheck in Höhe von 1.000 € überreicht. Die Damen des Zonta Clubs unterstützen die 

Beratungsstelle finanziell seit vielen Jahren.  

 

 

Starnberger Merkur, 18.01.2020 

 

 

 

 

Monika Hemberger, die Eigentümerin 

vom Trachtenladen „Hembergers – 

Tracht & Zeitlos“ in Herrsching mit 

Cordula Trapp beim Auftakt der 

Spenden-Aktion im Juli 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam für Bayern - gemeinsam für gewaltbetroffene Frauen. Unter dem Motto 

„#bayernträgttracht - Gemeinsam für Bayern“ hatten sich insbesondere Trachtengeschäfte 

zusammengeschlossen, um für die Tracht als „Alltagsgewand“ zu werben und beim Kauf 

dieser Gutes zu tun. 

 

Monika Hemberger hat sich an der Aktion beteiligt. Sie hat in ihrem Geschäft von Juli bis 

Dezember 2020 Kund*innen, die dort eingekauft haben, auf unsere Beratungsstelle 

aufmerksam gemacht und motiviert, die 3% der MwSt.-Senkung an uns zu spenden. 
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Über eine weitere Spende des Zonta Clubs Fünf-Seen-Land freuten wir uns am 1. Oktober 

2020. Die Übergabe des Schecks in Höhe von 3.000 € fand in den Räumen der Indienhilfe in 

Herrsching statt. Wir konnten zum einen damit die Umsetzung des „Projektes 

Außensprechstunden“ realisieren, und zum anderen die Anschaffung kindgerechter 

Materialien für die Beratung von Kindern und Jugendlichen tätigen.  

 
Starnberger Merkur, 8.10.2020 

 

 

Der Soroptimist International Club Fünfseenland unterstützte uns mit 1.500 €. Der Scheck 

wurde von Präsidentin Beate Haimerl-Neubauer im Dezember 2020 übergeben. Die Spende 

kam Klientinnen und deren Kindern zugute, um ein schönes Weihnachtsfest feiern zu können, 

sowie für unsere Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Kreisbote Starnberg, 12.12.2020 

 

Wir bedanken wir uns bei allen Spender*innen sehr herzlich für die finanzielle Unterstützung. 
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Team 

 
 

Angelika Knülle, Iris Kramer, 

Dorothea Föppl, Cordula Trapp, 

Liesel Baumann, Verena Spitzer, 

Ursel Wrede, Ursula Galli, Birgit 

Roberts, Claudia Sroka (v.l.n.r.).  

Es fehlen Christel Schief, Cornelia 

Mayr und Daniela Hörstke. 

 

 

 

Foto aus dem Jahr 2019 

 
 
 
Mitarbeiter*innen 

 

 

Die Fachberaterinnen sind Cordula Trapp, Heike Glöckner, Claudia Sroka und Priscila 

Santana-Berger. Alle Fachberaterinnen arbeiten in Teilzeit. 

Heike Glöckner ist Dipl. Sozialpädagogin (FH) und Trauma-Pädagogin. Sie war in der Zeit von 

15.03 – 31.12.2020 tätig. 

Priscila Santana-Berger ist Psychologin (B.Sc.) und Lösungsorientierte Systemische Beraterin 

(SFT). Sie ist seit 15.12.2020 tätig.  

Claudia Sroka ist Dipl. Sozialpädagogin (FH), traumazentrierte Fachberaterin (DeGPT) sowie 

Psychosoziale Prozessbegleiterin (RWH). Sie bietet zusätzlich die psychosoziale 

Prozessbegleitung für verletzte Zeuginnen im Strafverfahren an. 

Cordula Trapp ist Dipl. Sozialpädagogin (FH) und traumazentrierte Fachberaterin (DeGPT). 

Sie ist für die Geschäftsleitung des Vereins zuständig.  
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Neben der Beratungsarbeit umfasst das Aufgabenspektrum der Fachberaterinnen weitere 
Bereiche: 

• Prävention 

• Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

• Mitarbeit in regionalen und bayernweiten Arbeitskreisen und Vernetzungsgremien 

• Teilnahme an regionalen und bundesweiten Vernetzungstreffen 

• fachlicher kollegialer Austausch  

• Fundraising 

• Dokumentation 

• Erstellung von Förder- und Stiftungsanträgen 

• Betreuung der Mitglieder und Förder*innen 

• Homepage-Pflege 

• Fortbildung  

Unterstützt wird das Team von Cornelia Mayr. Sie ist für die Finanzbuchhaltung zuständig.  

Vorstand 

Die geschäftsführenden Vorstandsfrauen sind: 

Liesel Baumann, Herrsching 

Ursel Wrede, Herrsching 

 

Die (Mitglieds-)Frauen, die sich bürgerschaftlich bei uns engagierten sind:  

Dorothea Föppl, Ursula Galli, Daniela Hörstke, Angelika Knülle, Birgit Roberts, Ulla Rogge-

Schöll, Christel Schief und Verena Spitzer. Iris Kramer unterstützt zudem die Pflege der 

Homepage. 
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Statistische Auswertung 

Die Anzahl der Ratsuchenden umfasst Personen, die sich persönlich, telefonisch oder per E-

Mail erstmalig an die Beratungsstelle gewandt haben, sowie Klientinnen, die bereits in den 

Jahren zuvor Kontakt zur Beratungsstelle hatten und 2020 wieder aufgenommen haben. Die 

Anzahl der ratsuchenden Personen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. Angehörige 

und Fachpersonal werden gesondert gezählt. Im Jahr 2020 waren alle Ratsuchenden über 18 

Jahre alt. Insgesamt haben sich 151 Personen an die Beratungsstelle gewandt. Es wurden 

756 Beratungen und 25 Begleitungen durchgeführt. 

Anzahl der Ratsuchenden 

 

 

 

Beratungsart 

 

 

In den 83 persönlichen Beratungskontakten sind 14 walk & talk-Kontakte inbegriffen. 

Die 25 Begleitungen fanden u.a. zur Polizei, Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts Starnberg 
oder zu verschiedenen Fachstellen des LRA Starnberg statt.  

34

19

18

2

112

0 20 40 60 80 100 120

Fachpersonal

Angehörige /
Bezugspersonen

Männer

Frauen über 18 Jahren

Frauen über 18 Jahren

davon mit Migrationshintergrund
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In 60 Fällen kam es zu sonstigen mit der Beratung zusammenhängenden Aufgaben. Diese 

waren u.a. Suche nach Übersetzer*innen, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, 

Internetrecherche, Terminvereinbarung für Behördengänge, Rechtsberatung, Zusendung von 

Infomaterial etc. 

Beratungsanlässe 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

 

Psychische Gewalt war bei mehr als einem Drittel der Anlass für eine Beratung. Diese Art der 

Gewalt wirkt sich besonders schädigend auf die Frauen und deren Kinder aus. Gewalt geht 

immer mit Macht und Kontrolle einher. Frauen werden von ihrer/m Partner*in kontrolliert, 

beleidigt, beschimpft, gedemütigt, manipuliert und bedroht. Psychische Gewalt zerstört die 

Integrität der Frau. Sie hemmt die Frauen sich Hilfe zu holen. Für Außenstehende ist sie oft 

schwer zu erkennen. 

Zurückliegende sexualisierte Gewalt in der Kindheit/Jugend haben einige unserer Klientinnen 

erlebt. Sexualisierte Gewalterfahrungen prägen die Frauen teilweise stark und beeinflussen 

ihre Lebensführung bis heute noch sehr.  

Neben den genannten Beratungsanlässen gab es u.a. auch Anfragen zu folgenden 

Thematiken: Trennung/Scheidung ohne Gewaltproblematik, Behördenkontakte, (drohender) 

Obdachlosigkeit, psychischen Problemen, Ausländerrecht, Rechtsberatung und Sucht.  

Kontaktaufnahme aus sonstigen Gründen bedeutet u.a. Anfragen bzgl. Kleiderspenden, Hilfen 

im Haushalt, Begleitung im Alltag. 

Datenschutz 

Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft getreten. Der 

gesetzlichen Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes kommen wir nach. Die notwendigen 

Beschreibungen unserer personenbezogenen Abläufe haben wir erstellt und umgesetzt. Die 

Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage nachzulesen.  
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Finanzierung 

50 % der Personalkosten werden aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 

Arbeit und Soziales gedeckt. Eine weitere wesentliche Förderung erhalten wir vom Landkreis 

Starnberg. Von den Landkreisgemeinden und der Stadt Starnberg wird der Verein mit einem 

freiwilligen Vereinszuschuss gefördert. Weitere finanzielle Unterstützung erhalten wir von 

unseren (Förder-)Mitgliedern und Spender*innen. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich. 

Ausgabenstruktur 

 

 

Einnahmenstruktur 
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Kooperations- und Netzwerkpartner*innen 

• Ambulante Krankenpflege Tutzing e.V. 

• Amtsgericht Starnberg 

• Bäcker-Innung Starnberg 

• Deutscher Kinderschutzbund - Kreisverband Starnberg e.V. 

• Dolmetscher*innen sowie Kultur- und Sprachmittler*innen 

• Frauenhaus Murnau 

• KHKin Martina Fuchs - Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer - PP Oberbayern 
Nord 

• Fünf Seen Filmfestival (fsff) 

• Gautinger Insel 

• Herrschinger Insel 

• Jobcenter Landkreis Starnberg 

• Jugendamt Starnberg 

• Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landkreises Starnberg 

• Koordinierender Kinderschutz (KoKi) - Netzwerk frühe Kindheit  

• LingaTel GmbH 

• Mutter-Kind-Haus Gilching 

• Polizeiinspektionen Gauting, Germering, Herrsching, Planegg, Starnberg 

• Polizeipräsidium Oberbayern Nord 

• Dr. Eva Schönberger - Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

• Schwangerenberatungsstellen im Landkreis 

• Sozialpsychiatrischer Dienst Starnberg  

• Starnberger Sozialwerk e.V. 

• Verband Wohnen im Kreis Starnberg 

• Sophie von Wiedersperg mit Team - Gleichstellungsstelle des Landkreises Starnberg  

Vernetzung 

• Arbeitskreis „Fraueninteressen“ im Landratsamt STA 

• Arbeitskreis „Integration“ im Landratsamt STA 

• Arbeitskreis „Zwangsheirat verhindern, betroffene Frauen und Mädchen unterstützen“ 
in München 

• Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) 

• Bundesverband Psychosoziale Prozessbegleitung e.V. (bpp) 

• Fachgruppe „Notrufe“ beim Paritätischen Wohlfahrtsverband LV Bayern 

• LAG Frauennotrufe in Bayern (FiB) 

• LAG Psychosoziale Prozessbegleitung in Bayern 

• Runder Tisch gegen (häusliche) Gewalt im Landratsamt STA 

• Runder Tisch „Aktiv gegen Männergewalt“ in München 

• Steuerungsgruppe „Netzwerk frühe Kindheit im Landkreis Starnberg" im Landratsamt 
STA 
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Danksagung 

Wir danken folgenden Unterstützer*innen: 

Amtsgericht Starnberg 

Amtsgericht Weilheim 

Bürgermeister*innen der Gemeinden im Landkreis und der Stadt Starnberg 

Stefan Frey – Landrat des Landkreises Starnberg 

Monika Hemberger 

Gertraud Klinge und Ludwig O. Stadler - Gertraud Klinge Stiftung 

Karl Roth – ehemaliger Landrat des Landkreises Starnberg 

Dr. jur. Eva Schönberger - Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht 

Soroptimist International Club Fünfseenland-Herrsching 

Firma Twilio (über #sicherheim) 

Sophie von Wiedersperg - Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Starnberg 

Starnberger Sozialwerk e.V. 

Zonta Club Fünf-Seen-Land 

sowie unseren Mitgliedsfrauen, Fördermitglieder und den privaten Spender*innen 

Unser besonderer Dank gilt unserem Vorstand und den Aktiven Mitgliedsfrauen, 

die für den Verein ehrenamtlich tätig sind. 

 
 

Impressum 

Frauen helfen Frauen Starnberg e.V. 

Beratungsstelle Frauennotruf im Landkreis Starnberg 

Mühlfelder Straße 12 

82211 Herrsching 

Telefon: 08152-5720 

Fax: 08152-99 8242 

info@frauenhelfenfrauen-sta.de 

www.frauenhelfenfrauen-sta.de 

 

Bankverbindung 

Kreissparkasse München-Starnberg 

IBAN  DE 62702501500430886804 

BIC  BYLADEM1KMS 

März 2021 

Claudia Sroka und Cordula Trapp 
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Pressestimmen 

 

 
 

Kreisbote Starnberg, 7.03.2020 

 

 

    Süddeutsche Zeitung, LK Starnberg 11.04.2020 
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Starnberger Merkur, 8.06.2020 

 

 

 

Süddeutsche Zeitung, LK Starnberg 8.06.2020 – Titel „Die Hölle daheim“ 
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Herrschinger Spiegel, Juli 2020 
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      Süddeutsche Zeitung, LK Starnberg 22.07.2020 

 

 

 

 
 
Kreisbote Starnberg, 12.08.2020 
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Herrschinger Spiegel, 5.10.2020 
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Kreisbote Starnberg, 7.10.2020 
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Süddeutsche Zeitung, LK Starnberg, 10.10.2020 
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Starnberger Merkur, 11.11.2020 

 

 

 

Herrschinger Spiegel, November 2020 



29 

 

 

Starnberger Merkur, 19.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starnberger Merkur, 

30.11.2020 
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Süddeutsche Zeitung, LK Starnberg, 

1.12.2020 

 

 

 

 

Starnberger Merkur, 16.12.2020 


